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Die Bestände der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 

Im Jahre 1935 veröffentlichte Jean Destrez seine bahnbrechende Studie über das Sy- 
stem von Exemplar und Pecie'. Auf der Grundlage dieses Systems sind zwischen 
etwa 1250 und 1350 an den Universitäten Italiens und Frankreichs, Spaniens und 
Englands Textbücher und Kommentare zum Gebrauch der Studierenden in großer 
Zahl vervielfältigt worden. Auf deutscher Seite eröffnete damals Kar1 Christ, Diek- 
tor der Handschriftenabteilung der Preußischen Staatsbibliothek, das wissenschaft- 
liche Gespräch mit Destrez. In einer bis heute lesenswerten Abhandlung mit dem 
lapidaren Titel >Petia< würdigte er 1938 die wegweisenden Forschungen des franzö- 
sischen Gelehrten und skizzierte zugleich, in mehrfacher Beziehung weiterführend 
und eigene Akzente setzend, seine Sicht des mittelalterlichen PeciensystemsD. Im 
letzten Abschnitt seines Beitrages3 untersuchte Christ eine Reihe von Pecienhand- 
Schriften in deutschen Bibliotheken. Er hob in diesem Zusammenhang das Ver- 
dienst von Hans Fischer hervor, der als erster planmäßig auf Pecienvermerke in 
Universitätshandschriften des 13. und 14. Jahrhunderts geachtet habe. Fischer hatte 
im Katalog der Bamberger Staatsbibliothek (1895-1906) 15, im Katalog der Perga- 
menthandschriften der Erlanger Universitätsbibliothek (1928) 14 solcher Pecien- 
handschriften nachgewiesen. Christ selbst fand bei der Durchsicht von 192 Codices 
der Preußischen Staatsbibliothek, die ihm erfolgversprechend erschienen, sieben 
Handschriften mit Pecienvermerken. 

Die mittelalterliche Institution des Stationariats, die das System von Exemplar 
und Pecie trägt, hat hauptsächlich in Italien und Frankreich ihre Wiksamkeit ent- 

1 JEAN D E S ~ Z :  La Pecia dann les manuscrita universitaires du X I P  et du XIVC sikle. Paris 
1935. 

2 KARL Cmus~: Petia. Ein Kapitel mittelalterlicher Buchgeschichte. Zentralblatt fttr Biblio- 
thekswesen 55 (1938) S. 1-44. 

3 CHRIST (wie Anm. 2) 5.39-44. 












































